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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen der 
vergangenen Monate.  

 

Hinweisen möchten wir insbesondere auf die sich 
aus dem Jahressteuergesetz 2008 ergebenden Än-
derungen sowie die Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs zur Pendlerpauschale.  

 

Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 
 
Hans-Hermann Grebing  Oliver Stumm 
Steuerberater Rechtsanwalt, Fachanwalt 

für Steuerrecht 
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Termine April – Juni 2008 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.04.2008 14.04.2008 07.04.2008 

dto. 13.05.2008 16.05.2008 10.05.2008 
dto. 10.06.2008 13.06.2008 07.06.2008 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.04.2008 14.04.2008 07.04.2008 

dto. 13.05.2008 16.05.2008 10.05.2008 
dto. 10.06.2008 13.06.2008 07.06.2008 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 10.06.2008 13.06.2008 07.06.2008 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 10.06.2008 13.06.2008 07.06.2008 

Gewerbesteuer 15.05.2008 19.05.2008 12.05.2008 
Grundsteuer 15.05.2008 19.05.2008 12.05.2008 
Sozialversicherung5 28.04.2008 entfällt entfällt 

dto. 28.05.2008 entfällt entfällt 

dto. 26.06.2008 entfällt entfällt 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufen-

den Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen 
möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte 
mit den Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
Finanzamt darf die Arbeitsagentur über neben Arbeitslosengeld bezogene Ein-

künfte informieren 
 
Das Finanzamt darf wegen des Steuergeheimnisses grundsätzlich niemandem offenbaren, was es bei der Besteuerung 
eines Bürgers erfahren hat. 
 
Dass dies auch anders sein kann, zeigt der folgende Fall: Ein Bürger hatte während des Bezugs von Arbeitslosengeld in 
einem Zeitraum von drei Jahren auch erhebliche Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und aus Gewerbebetrieb erzielt. 
Dies wollte das Finanzamt nach einer Außenprüfung der Arbeitsagentur melden. 
 
Der Bundesfinanzhof1 lehnte den Erlass einer einstweiligen Anordnung ab und bestätigte die Auffassung des Finanzamts 
und des Finanzgerichts, dass die Weitergabe von Informationen über die Einkünfte eines Arbeitslosengeld beziehenden 
Bürgers an die Arbeitsagentur zulässig ist. Dies sei auch dann der Fall, wenn nicht festgestellt werden kann, ob der 
Bürger das Arbeitslosengeld zu Unrecht bezogen hat. Das Finanzamt müsse Letzteres auch nicht selbst prüfen. 
1 BFH, Beschl. v. 4.10.2007, VII B 110/07, LEXinform 5005498. 
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Jahressteuergesetz 2008 

 
Zum Ende des Jahres 2007 hat das Jahressteuergesetz 2008 das parlamentarische Verfahren durchlaufen und im Ver-
gleich zum Ursprungsentwurf noch wichtige Abwandlungen erfahren. In 29 Gesetzen und Verordnungen werden eine 
Vielzahl von steuerlichen Einzelmaßnahmen umgesetzt, die teilweise nur redaktioneller Art sind, andererseits aber auch 
inhaltliche Änderungen mit sich bringen. 
 
 
Rechnungen bei Kinderbetreuungskosten und haushaltsnahen Dienstleistungen 
 
Damit die Aufwendungen für Kinderbetreuungskosten oder haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Pflege-, Betreuungs- 
oder Handwerkerleistungen) steuerlich anerkannt wurden, mussten diese bisher durch Vorlage einer Rechnung und die 
Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung im Rahmen der Einkommensteuererklärung nachgewiesen werden. 
Eine Beifügung der Nachweise ist zukünftig, erstmals in den Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2008, 
nicht mehr erforderlich. Stattdessen sollen nachprüfbare Angaben in den Steuererklärungen abgefragt werden. Barzah-
lungen an den Leistungserbringer reichen aber weiterhin nicht aus, um die steuerliche Erleichterung in Anspruch zu 
nehmen. 
 
Bei haushaltsnahen Dienstleistungen wird der Steuervorteil auch auf Haushalte in der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums (vorher nur inländische Haushalte) erstreckt. Diese Neuregelung ist in allen Fällen an-
zuwenden, in denen die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 
 
 
Rettung des Hausbankenprinzips 
 
Unternehmer, die bei einer Bank ein Guthaben unterhalten, bei der sie ebenfalls einen betrieblichen Kredit aufgenom-
men haben (back-to-back-Finanzierung), sollten mit diesen Kapitalerträgen von der ab 2009 gültigen Abgeltungsteuer 
ausgenommen werden. Dies hätte zur Folge gehabt, dass die Guthabenzinsen nicht dem Abgeltungsteuersatz von 
25 %, sondern dem persönlichen Steuersatz zu unterwerfen gewesen wären. Der Gesetzgeber will verhindern, dass 
einem Unternehmen Fremdkapital zugeführt wird, obwohl Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden könnte, das statt-
dessen als private Kapitalanlage verwendet wird. 
 
Nunmehr soll zur Aufrechterhaltung des Hausbankenprinzips eine back-to-back-Finanzierung nur in enger begrenzten 
Fällen unterstellt werden. Nämlich, wenn die Kapitalüberlassung der Bank in engem zeitlichen Zusammenhang mit einer 
Kapitalanlage des Unternehmers steht oder die jeweiligen Zinsvereinbarungen miteinander verknüpft sind. Per Gesetz 
liegt kein enger zeitlicher Zusammenhang vor, wenn die Zinsvereinbarungen marktüblich sind. 
 
 
Werbungskosten beim Erwerb von Kapitalgesellschaftsanteilen 
 
Der vermeintlich günstige Abgeltungsteuersatz von 25 % muss durch den Verzicht auf die Geltendmachung von Wer-
bungskosten erkauft werden (Bruttobesteuerung). Bei der Fremdfinanzierung von im Privatvermögen gehaltenen Antei-
len an einer Kapitalgesellschaft führt das ab 2009 dazu, dass die Zinsaufwendungen steuerlich unberücksichtigt bleiben. 
Diesen untragbaren Zustand hat jetzt auch der Gesetzgeber erkannt und für Beteiligungen, die unternehmerischen 
Einfluss gewähren, Abhilfe geschaffen. 
 
Auf Antrag werden Dividenden dem persönlichen Steuersatz unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens (40 % der 
Dividende sind steuerfrei) unterworfen, wenn der Steuerpflichtige 
 
· zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder 
· zu mindestens einem Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig ist. 
 
Der Werbungskostenabzug ist dann nicht auf den so genannten Sparer-Pauschbetrag von 801 € beschränkt. Der Antrag 
muss nur einmal für die Zeit von fünf Veranlagungszeiträumen gestellt werden. Es wird dann fingiert, dass die Beteili-
gungsuntergrenzen für den gesamten Zeitraum überschritten sind. Erst danach sind ein neuer Antrag und die Darle-
gung der Antragsvoraussetzungen erforderlich. Wird der Antrag widerrufen, greift wieder die Abgeltungsteuer. Eine 
Rückkehr zum progressiven Einkommensteuertarif ist dann ausgeschlossen. 
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Anteilsverfahren, Lohnsteuer-Jahresausgleich und elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale 
 
Das noch im Regierungsentwurf vorgesehene lohnsteuerliche Anteilsverfahren, das eine Alternative zur Besteuerung 
von Ehegatten mit den Steuerklassen III/V sein sollte, wurde wegen seiner Komplexität nicht umgesetzt. Insbesondere 
die Tatsache, dass den Arbeitgebern der Ehegatten die Bezüge des anderen Ehegatten hätten mitgeteilt werden müs-
sen, ist auf Ablehnung gestoßen. Die Koalition plant allerdings, zum 1.1.2009 ein geeignetes Anteilsverfahren einzufüh-
ren. 
 
Zur beabsichtigten Streichung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs durch den Arbeitgeber kommt es nicht. 
Im Jahr 2010 werden letztmalig die Papier-Lohnsteuerkarten ausgestellt. Ab 2011 kommen die elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale zum Einsatz, die beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert werden. Arbeitgeber 
müssen dann die für den Lohnsteuerabzug erforderlichen Merkmale mittels der Identifikationsnummer des Arbeitneh-
mers beim Bundeszentralamt für Steuern elektronisch abrufen. 
 
Elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteueranmeldung 
 
Zukünftig muss die Kapitalertragsteueranmeldung elektronisch übermittelt werden. Die Neuregelung greift erstmals für 
Kapitalerträge, die dem Gläubiger nach dem 31.12.2008 zufließen. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung 
unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. 
 
Frist für Antrag auf Einkommensteuerveranlagung entfällt 
 
Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, von denen ein Steuerabzug 
vorgenommen worden ist, wird die Veranlagung nur unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt, z. B. bei Antrag 
zur Anrechnung von Lohnsteuer auf die Einkommensteuer. Die bisher im Gesetz vorgesehene Antragsfrist von zwei 
Jahren ist gestrichen worden, so dass eine Veranlagung auch noch nach mehreren Jahren durchgeführt werden kann. 
Die Neuregelung greift ab dem Veranlagungszeitraum 2005, für frühere Veranlagungszeiträume schon dann, wenn über 
eine Ablehnung eines Antrags auf Veranlagung auf Grund der bisherigen Ausschlussfrist noch nicht bestandskräftig 
entschieden ist. 
 
Gewerbesteuer - geringere Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen bei Immobilien 
 
Durch die Unternehmensteuerreform 2008 wurden die Hinzurechnungsvorschriften für die Überlassung von Geld- und 
Sachkapital vereinheitlicht und zusammengefasst. Erfasst werden u. a. alle Zinszahlungen für Darlehen (vorher nur 
Dauerschuldzinsen) und die Finanzierungsanteile aus Mieten, Pachten und Leasingraten. Aus der Summe, die sich aus 
den einzelnen Hinzurechnungstatbeständen ergibt, werden bei Gewährung eines Freibetrags von 100.000 € dem Ge-
winn aus Gewerbebetrieb 25 % der Summe hinzugerechnet. Die Summe wird insbesondere gebildet aus: 
 
· Entgelten für Schulden einschließlich des Aufwands aus nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entsprechenden 

gewährten Skonti oder wirtschaftlich vergleichbaren Vorteilen, 
· bestimmten betrieblichen Renten und dauernden Lasten, 
· Gewinnanteilen des stillen Gesellschafters, 
· 20 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der beweglichen Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens, 
· Neu: 65 % (vorher 75 %) der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der unbewegli-

chen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Damit will der Gesetzgeber dem Einzelhandel entgegenkommen, der 
über die gewerbesteuerliche Belastung bei hohen Mieten in Innenstadtlagen geklagt hatte. Die Änderung tritt mit 
der Unternehmensteuerreform ab dem Erhebungszeitraum 2008 in Kraft. 

 
Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
 
Um eine gleichmäßige Besteuerung sicherzustellen, ist die Verwaltung auch auf Missbrauchsvorschriften angewiesen. 
Aus fiskalischen Gründen bzw. zur Reparatur von handwerklich schlechten Gesetzen werden jedoch legitime Steuerges-
taltungen unter dem Deckmantel des Missbrauchs schnell als Steuerschlupfloch gebrandmarkt. Der Paragraf über den 
Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, der im Entwurf des Jahressteuergesetzes 2008 noch alle Steuer-
bürger unter Generalverdacht stellte, ist mit Wirkung ab 2008 modifiziert worden. 
 
Ein Missbrauch soll vorliegen, wenn der Steuerbürger eine unangemessene Gestaltung wählt, die bei ihm oder einem 
Dritten zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. Zur Beurteilung der Angemessenheit wird auf einen 
verständigen Dritten bei gleichem wirtschaftlichen Sachverhalt und Zielsetzung abgestellt. Dies ist streitanfällig. Immer-
hin trägt dafür die Finanzverwaltung die Beweislast. Liegt Unangemessenheit vor, kann der Steuerbürger sich noch 
exkulpieren, wenn er beachtliche außersteuerliche Gründe für seine gewählte Gestaltung nachweist. 
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Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte mit Wertpapieren verfassungs-
gemäß 

 
In einem Aussetzungsbeschluss hat der Bundesfinanzhof1 bestätigt, dass an der Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung 
privater Veräußerungsgeschäfte mit Wertpapieren ab 1999 keine Zweifel bestehen. Das Gericht beruft sich dabei u. a. 
auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts2, das die Kontenabrufmöglichkeit bestätigt hat. Durch die Kontenab-
rufmöglichkeit sei eine verbesserte Überprüfung auch für die Jahre ab 1999 möglich, so dass ein strukturelles Vollzugs-
defizit nicht mehr vorliegt. Der Bundesgerichtshof3 ist der gleichen Ansicht. 
 
Der Bundesfinanzhof4 hatte bereits 2005 entschieden, dass die Besteuerung solcher privater Veräußerungsgeschäfte ab 
dem Jahr 1999 verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. 
 
Das Bundesverfassungsgericht5 hat die Beschwerde gegen dieses Urteil nicht zur Entscheidung angenommen, weil 
seit 1999 kein Vollzugsdefizit mehr vorliegt. Damit dürfte dieses Thema endgültig erledigt sein. 
1 BFH, Beschl. v. 19.12.2007, IX B 219/07, DB 2008, S. 161, LEXinform 5005916 
2 BVerfG, Beschl. v. 13.6.2007, 1 BvR 1550/03, 1 BvR 2357/04, 1 BvR 603/05, BStBl 2007 II, S. 896, LEXinform 1545577 
3 BGH, Beschl. v. 9.10.2007, 5 StR 162/07, LEXinform 0900401 
4 BFH, Urt. v. 29.11.2005, IX R 49/04, DStR 2006, S. 79, DB 2006, S 136, BFH/NV 2006, S 423, LEXinform 5001619 
5 BVerfG, Beschl. v. 10.1.2008. 2 BvR 294/06, DStR 2008, S. 197, LEXinform 5210715 
 
 

Bundesfinanzhof hält Kürzung der „Pendlerpauschale“ für verfassungswidrig 
 
Der Bundesfinanzhof1 hat wegen der sog. Pendlerpauschale das Bundesverfassungsgericht angerufen. 
 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs handelt es sich bei den Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte um Erwerbsaufwendungen. Der Gesetzgeber habe das Werkstorprinzip auch nicht folgerichtig umgesetzt, 
weil bestimmte Kosten, z. B. bei der doppelten Haushaltsführung, weiter geltend gemacht werden können. Außerdem 
verstoße das Abzugsverbot gegen das subjektive Nettoprinzip, weil sich Arbeitnehmer diesen unvermeidlichen Ausgaben 
nicht entziehen können. Auch im Sozialhilferecht seien Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu berücksichtigen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht wird voraussichtlich noch in diesem Jahr entscheiden. 
 
Hinweis: In der Steuererklärung 2007 sollten die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem 
1. Entfernungskilometer angesetzt werden. Bei einer Ablehnung des Abzugs als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
sollte unter Hinweis auf das anhängige Verfahren Einspruch eingelegt und Ruhen des Verfahrens beantragt werden. Der 
Einkommensteuerbescheid wird wahrscheinlich für diesen Punkt einen Vorläufigkeitsvermerk erhalten, so dass sich ein 
Einspruch dann erübrigt. 
1 BFH, Beschl. v. 10.1.2008, VI R 17/07, VI R 27/07, DStR 2008, S. 188, LEXinform 5005959 
 
 

Künstlersozialversicherung: Senkung des Vomhundertsatzes zum 1.1.2008 
 
Die Künstlersozialabgabe ist von Unternehmen zu zahlen, die die Arbeiten selbstständiger Künstler oder Publizisten 
verwerten. Die Abgabesätze werden jedes Jahr bis zum 30.9. vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für das 
Folgejahr festgelegt. Im Jahr 2007 betrug der Beitragssatz 5,1 %. Zum 1.1.2008 wird dieser auf 4,9 % gesenkt. 
 
Bemessungsgrundlage ist grundsätzlich die Summe der an selbstständige Künstler oder Publizisten geleisteten Entgelte 
ohne Umsatzsteuer, aber inkl. sämtlicher Auslagen und Nebenkosten. Damit sind Gagen, Honorare und Tantiemen, aber 
eben auch Telefon- und Materialkosten als Nebenkosten gemeint. 
 
Nicht abgabepflichtig sind z. B. steuerfreie Aufwandsentschädigungen (z. B. für Reise- und Bewirtungskosten) oder 
Entgelte, die im Rahmen der sog. Übungsleiterpauschale gezahlt werden. 
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2008 

 
Ab 1. Januar 2008 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung: 
 
 2008 

jährlich 
€ 

2007 
jährlich 
€ 

2008 
monatlich 

€ 

2007 
monatlich 

€ 

2008 
täglich 
€ 

2007 
täglich 
€ 

West 
Krankenversicherung 43.200,00 42.750,00 3.600,00 3.562,50 120,00 118,75 
Pflegeversicherung 43.200,00 42.750,00 3.600,00 3.562,50 120,00 118,75 
Rentenversicherung 63.600,00 63.000,00 5.300,00 5.250,00 176,67 175,00 
Arbeitslosenversicherung 63.600,00 63.000,00 5.300,00 5.250,00 176,67 175,00 
Ost 
Krankenversicherung 43.200,00 42.750,00 3.600,00 3.562,50 120,00 118,75 
Pflegeversicherung 43.200,00 42.750,00 3.600,00 3.562,50 120,00 118,75 
Rentenversicherung 54.000,00 54.600,00 4.500,00 4.550,00 150,00 151,67 
Arbeitslosenversicherung 54.000,00 54.600,00 4.500,00 4.550,00 150,00 151,67 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei 
einer Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 48.150 €. Für die am 31.12.2002 in der Privaten Krankenversicherung 
versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 43.200 €. 
 
Hinweis: Der Beitragssatz in der Rentenversicherung bleibt bei 19,9 %, während der zur Arbeitslosenversicherung von 
4,2 auf 3,3 % gesenkt wird. 
 
 

Neuregelung des Reisekostenrechts durch die Lohnsteuer-Richtlinien 2008 
 
Bundestag und Bundesrat haben die Lohnsteuer-Richtlinien 2008 (LStR 2008) beschlossen. Die Lohnsteuer-
Richtlinien 2008 sind beim Steuerabzug vom Arbeitslohn für Lohnzahlungszeiträume anzuwenden, die nach dem 
31.12.2007 enden, und für sonstige Bezüge, die dem Arbeitnehmer nach dem 31.12.2007 zufließen. 
Die LStR 2008 enthalten unter anderem Änderungen des Reisekostenrechts, die überwiegend auf neuer Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs basieren. 
 
Reisekostenbegriff 
Reisekosten sind Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten und Reisenebenkosten, wenn 
diese durch eine „beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit“ des Arbeitnehmers entstehen. Auswärtstätigkeit ist die beruf-
liche Tätigkeit außerhalb der Wohnung und an keiner regelmäßigen Arbeitsstätte. Sie liegt auch vor, wenn der Arbeit-
nehmer typischerweise nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder auf einem Fahrzeug tätig wird. Der neue 
Begriff der Auswärtstätigkeit lässt so die bisherige Unterscheidung in Dienstreise, Einsatzwechsel- und Fahrtätigkeit 
entfallen. 
 
Regelmäßige Arbeitsstätte ist der ortsgebundene Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit des Arbeit-
nehmers. Es muss sich nicht um eine Einrichtung des Arbeitgebers handeln, so dass darunter auch häusliche Arbeits-
zimmer fallen. Art, Umfang und Inhalt der Tätigkeit am Betrieb des Arbeitgebers sind nicht mehr maßgebend. Die re-
gelmäßige Arbeitsstätte muss aber mit einer gewissen Nachhaltigkeit aufgesucht werden, durchschnittlich im Kalender-
jahr an einem Arbeitstag je Arbeitswoche. 
 
Steuerfreie Erstattung 
Bei einer vorübergehenden Auswärtstätigkeit an einer anderen betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers wird diese 
nicht zur regelmäßigen Arbeitsstätte. Damit können Fahrtkosten für die beruflich veranlasste vorübergehende Auswärts-
tätigkeit auch für einen längeren Zeitraum als drei Monate steuerfrei erstattet werden. Wie lange „vorübergehend“ ist, 
wird nicht geregelt. Im Zweifel müsste eine Anrufungsauskunft eingeholt werden. 
 
Für die Einsatzwechseltätigkeit regelten die Lohnsteuer-Richtlinien eine Entfernungsgrenze von 30 km. Diese Grenze 
entfällt. Der steuerfreie Fahrtkostenersatz ist so ohne Rücksicht auf die Entfernung zwischen Wohnung und Einsatzstelle 
möglich. 
 
Die Dreimonatsfrist gilt nach wie vor für die Erstattung von Verpflegungsmehraufwendungen. Wird eine auswärtige 
Tätigkeitsstätte aber an nicht mehr als (ein bis) zwei Tagen wöchentlich aufgesucht, ist sie nicht der bisherigen Tätig-
keitsstätte gleichgeordnet und die Dreimonatsfrist gilt nicht. 
 
Ist bei Übernachtungskosten der Verpflegungsanteil nicht gesondert ausgewiesen, kann nur ein geminderter Gesamt-
preis erstattet werden. Der Gesamtpreis ist für Frühstück um 20 %, für Mittag- und Abendessen um 40 % des für den 
Unterkunftsort maßgebenden Verpflegungspauschbetrags für eine mindestens 24-stündige Abwesenheit zu kürzen. 
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Verspätet erbrachter Buchnachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
schließt Steuerbefreiung nicht aus 

 
Der Europäische Gerichtshof1 hat entschieden, dass die deutsche Finanzverwaltung die Befreiung einer innergemein-
schaftlichen Lieferung von der Umsatzsteuer nicht allein mit der Begründung versagen darf, dass der Unternehmer den 
erforderlichen Buchnachweis verspätet erbracht hat. 
 
Das nationale Recht macht die Steuerbefreiung von umfangreichen, genau bezeichneten Aufzeichnungen abhängig, die 
laufend und unmittelbar nach Ausführung des jeweiligen Umsatzes vorzunehmen sind. Andernfalls wird die Umsatz-
steuerbefreiung nicht gewährt. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs ist eine tatsächlich ausgeführte inner-
gemeinschaftliche Lieferung auch dann umsatzsteuerfrei, wenn die Nachweise verspätet erbracht werden. Die Tatsache 
allein, dass der Unternehmer formelle Pflichten verletzt hat, rechtfertigt es nicht, die Umsatzsteuerfreiheit innergemein-
schaftlicher Lieferungen zu versagen. 
1 EuGH, Urt. v. 27.9.2007, Rs. C-146/05, DStR 2007, S 1811, LEXinform 5210660 
 
 

Offenlegungspflichten von Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 
 
Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2005 begonnen hatten, endete am 31.12.2007 die Frist zur Veröffentlichung 
des Jahresabschlusses z. B. einer GmbH oder einer GmbH & Co. KG. Bis zu diesem Stichtag mussten diese Unterneh-
men ihren Jahresabschluss 2006 beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen. 
 
Während Kapitalgesellschaften bisher kaum mit Sanktionen zu rechnen hatten, wenn sie ihre Jahresabschlüsse vor dem 
1.1.2006 nicht einreichten, müssen sie nach In-Kraft-Treten des Gesetzes über elektronische Handelsregister und Ge-
nossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) mit Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie ihre Jahresab-
schlüsse nicht einreichen. 
 
Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGn von Amts wegen auffordern, 
den Jahresabschluss für nach dem 31.12.2005 begonnene Geschäftsjahre innerhalb von sechs Wochen einzureichen 
und ein Ordnungsgeld androhen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter 
Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. 
 
Das Ordnungsgeld wird bei erstmaligem Nichtnachkommen der Veröffentlichung voraussichtlich 2.500 € betragen. 
Wenn nicht veröffentlicht wird, kann es mehrfach festgesetzt werden und bis zu 25.000 € betragen. 
Für spätere Geschäftsjahre ist ebenfalls mit diesen Regelungen zu rechnen. 
 
 

Zugriff des Finanzamts auf EDV-Buchführung bei einer Außenprüfung zulässig 
 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs1 ist nicht ernstlich zweifelhaft, dass sich das Datenzugriffsrecht der 
Finanzverwaltung auf sämtliche Konten der Finanzbuchhaltung erstreckt und der Steuerbürger verpflichtet ist, in elekt-
ronischen Formaten gespeicherte Ein- und Ausgangsrechnungen mit Hilfe seines EDV-Systems am Bildschirm lesbar zu 
machen2. 
 
Im zu entscheidenden Fall war es bei einer Außenprüfung zum Streit darüber gekommen, in welchem Umfang die Fi-
nanzverwaltung auf die EDV-Buchhaltung zugreifen dürfe. Das geprüfte Unternehmen verweigerte dem Prüfer den 
Zugriff auf die Konten „Drohverlustrückstellungen aus schwebenden Geschäften“ und „nichtabzugsfähige Betriebsaus-
gaben“, weil eine Prüfung dieser Konten allenfalls zur Festsetzung einer niedrigeren Steuer führe. Die elektronisch ge-
speicherten Ein- und Ausgangsrechnungen wollte das Unternehmen nicht über sein EDV-System lesbar machen und bot 
stattdessen den Ausdruck auf Papier an. 
 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. Die Entscheidung ist im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 
ergangen, weil das Unternehmen die Anordnung des Finanzamts nicht befolgen wollte. Es bleibt abzuwarten, wie der 
Bundesfinanzhof im Hauptsacheverfahren entscheidet. 
1 BFH, Beschl. v. 26.9.2007, I B 53, 54/07, DStR 2007, S 2156, LEXinform 5005611 
2 § 200 Abs. 1 S. 2 i. v. m. §§ 147 Abs. 5 Halbsatz 1, 147 Abs. 6 S. 1 AO 
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Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte 
bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die 
Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz 
für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffen-
den Halbjahres. 
 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2006: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2006 1,37 % 6,37 % 9,37 % 
1.7. bis 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 % 
1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

 


